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BIBS-Fraktion lehnt Spielbank in Braunschweig ab 

Tricksen und Täuschen stehen derzeit in Braunschweig hoch im Kurs: Nicht nur bei 
Wolters, sondern auch zur Ansiedlung der Spielbank hat die Verwaltung tief in die 
Trickkiste greifen müssen, um gegen bestehendes Recht und Ratsbeschlüsse an 

Politik, Rat und Öffentlichkeit vorbei vollendete Tatsachen schaffen zu können. 

„Obwohl der derzeit gültige Bebauungsplan für das ehemalige Reinecke-und-
Richau-Gebäude ausdrücklich den Ausschluss von Vergnügungsstätten vorsieht, 

soll den Niedersächsischen Spielbank hier die Ansiedlung ermöglicht werden“, 
erklärt BIBS-Ratsherr Wolfgang Büchs. „Eigentlich hätte der Rat entscheiden 

müssen, aber die Verwaltung hat durch eine vorschnelle Erteilung des 
Bauvorbescheids Anfang Juni Fakten geschaffen. Die BIBS-Fraktion kritisiert 
diesen Vorgang ebenso scharf wie das Vorhaben an sich.  

Denn durch eine Spielbank im Herzen der Stadt mit über 100 Spielautomaten wird 

die Spielsucht gefördert. In Braunschweig gibt es ungefähr 1500 Personen, die 
vom Glücksspiel abhängig sind, und diese Erkrankung – darum handelt es sich – 

ist von großem Leid geprägt. Zerbrochene familiäre Bindungen, hohe 
Verschuldungen, Verelendung, schwere Depressionen und häufige Suizidversuche 
sind die Folge. Oft kommt gleichzeitiger Drogenkonsum von Cannabis und Kokain 

vor. Mit über 100 neuen Spielautomaten, die hohes Suchtpotential haben, sorgt 
die Stadt nun dafür, dass sich die Situation der Betroffenen weiter verschlechtert. 

Das ist nicht zu verantworten! Die Blindheit der Verwaltung für sozialpolitische 

Bedürfnisse ist gefährlich. Es ist dringend notwendig, dass auch die Politik sich in 
die aktuelle Problemlage einmischt und die sozialpolitischen Defizite ausgleicht.  

Eine strikte Anwendung des Bebauungsplans IN 250 zur Regelung von 

Vergnügungsstätten hätte dies verhindern können.“, so Wolfgang Büchs 
abschließend.  


